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Unsere Gemeinde Gols ist eine der be-
deutendsten Weinorte Österreichs. 
Ganz besonders stolz sind wir, dass es 
Golser Winzerinnen und Winzern alljähr-
lich gelingt, mit ihren Weinen Salonsie-
ger und Landessieger zu werden. 
Durch diese Auszeichnungen wird nicht 
nur das Ansehen der jeweiligen Winzer-
betriebe erhöht, sondern dieser Erfolg 
festigt auch den ausgezeichneten Ruf 
unserer Weinbaugemeinde Gols. Die 
Golser Weinrieden bieten ideale klein-
klimatische Bedingungen. Klima und 
Böden sind von beträchtlicher Vielfalt, 
sodass ein enormes Angebot an Wei-
nen verschiedenster Sorten verfügbar 
ist. Es freut mich, dass trotz der nach 
wie vor vorhandenen Pandemie der 
Weinbauverein die Herausforderung 
annimmt und den Winzerbetrieben die 
Möglichkeit bietet, ihre Weine im Rah-
men des heurigen Martinilobens zu prä-
sentieren. Darum ein herzliches Prost! 
Der Jahrgang 2021 wird uns edle Trop-
fen bescheren. 

 

Euer Bürgermeister 
 Hans Schrammel 

Gols 
und der 

Wein 

Der Weinbauverein Gols informiert 

Martiniloben 5. – 7. 11. 2021 
 

Unser Martiniloben findet heuer nicht in der gewohnten Form statt. 
Es wird kein Platzkonzert und keinen Auftritt der Volkstanzgruppe sowie 
keine Eröffnung mit Weinsegung im Gemeindezentrum stattfinden.  
Programm: 
 

Freitag, 5. 11.2021 - 15 – 21 Uhr – Offene Kellertür  
Samstag, 6.11.2021 - 13 – 20 Uhr – Offene Kellertür 
Sonntag, 7.11.2021 - 10 – 13 Uhr – Einkaufsmöglichkeit bei den Winzern 
 
Für die Veranstaltung gilt die 3 G-Regel, sofern es nicht zu Verschärfungen 
wegen der ansteigenden Coronainfektionen kommt. 
 
Die Eintrittsbänder gibt es um € 60,- 
(inklusive 3 Einkaufsgutscheine      
á € 15,-) bei den Zentralen Ver-

kaufsstellen im Gemeindezentrum 
und im Weinkulturhaus.  
Sie werden nur unter Vorweis des 3 
G-Nachweises persönlich ausge-
geben.  
 
Bei den Winzern wird dies heuer nicht möglich sein. Wir empfehlen schon 
vor Veranstaltungsbeginn die Eintrittsbänder abzuholen um Wartezeiten 
zu vermeiden. Den gewohnten „Golser Kork“ zum ermäßigten Preis kön-
nen wir heuer leider nicht anbieten. 
 

Öffnungszeiten der Zentralen Verkaufsstellen: 
Freitag, 5.11.: 14 – 19 Uhr 
Samstag, 6.11. 11 – 18 Uhr 
 

 

Die Golser Winzer*innen freuen sich,  
euch alle heuer wieder als Gäste begrüßen zu dürfen. 

 

Weinlese und Weinsegnung 
in der Golser Bundesländer-Ronde 

 

Als Bürgermeister teile ich mit, 
dass am Samstag, 6. November 2021, 14 Uhr 

die traditionelle Weinlese in der Golser Bundesländerronde  
stattfindet. 

 

Die Weinlese werden Landesrätin Mag.a Daniela Winkler, 
Bürgermeister Hans Schrammel und  

Vizebürgermeister Kilian Brandstätter,  
Obmann Weintourismus Burgenland Mag. Herbert Oschep,  

Weinbauvereinsobmann Michael Allacher und  
die Burgenländische Weinkönigin Susanne I. durchführen. 

Die Weinsegnung des heurigen Weines nimmt  
Frau Pfarrerin Mag.a Ingrid Tschank vor. 

 
Diese Zusammenkunft findet in einem eingegrenzten Bereich nahe der Bundes-

länderronde statt. Beim Betreten dieses Bereiches gilt die 3-G-Regel. Diese 
Zusammenkunft ist mit 100 Personen begrenzt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass die Kontaktdaten der Teilnehmer:innen erhoben werden. 
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  Impfen im  
  Burgenland 
 
Offene Impfnachmittage ohne Anmeldung in den Bezirks-
hauptmannschaften:  
 

Am 30. und 31. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, können Impfwillige 
sich ihre erste Teilimpfung ohne Anmeldung in ihrer Bezirks-
hauptmannschaft holen. 
 

Wer bereits seine COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten 
sollte, vor allem Personal in Bildungseinrichtungen oder Perso-
nen, die im Frühling mit dem Impfstoff von AstraZeneca ge-
impft wurden, hat am 30. und 31. Oktober, von 9 bis 13 Uhr, in 
allen sieben Bezirkshauptmannschaften die Gelegenheit dazu. 
Für die Auffrischungsimpfung ist allerdings eine Anmeldung 
über das elektronische Vormerksystem des Landes unter 
https://impfen.lsz-b.at erforderlich. 
 

Weiterführende Informationen zur COVID-19-Schutzimpfung: 
https://www.burgenland.at/coronaimpfung/ 

Am 12. September 2021 wurde  im Birkenhof die alle 
5 Jahre stattfindende Generalversammlung abge-
halten.   
 
Nachdem Frau Margarethe HEINRICH die Funktion 
als Obfrau zurücklegen wollte, musste ein neuer 
Ortsgruppenausschuss gewählt werden. 
 
Zur neuen Obfrau wurde Gabriele MILLNER gewählt, 
ihr Stellvertreter ist Bgm. Hans SCHRAMMEL, die wei-
teren Ausschussmitglieder sind Astrid PRIDT BEd MEd, 
Karin STAMPFL, Renate GÖLTL, Paul BRUCKNER, Erwin 
ALLACHER, Margarethe HEINRICH und Robert FUHR-
MANN. 

Generalversammlung des KOBV mit Neuwahl 
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Dient der Information der Golser Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. 

Coronavirus 

Neuerungen ab 1.11. 
 

Neuerungen der Bundesregierung 
 

Ab dem 1. November ist am Arbeitsplatz ein 
Nachweis im Sinne der 3-G-Regel zu erbringen.  
 

Dies gilt, sofern am Arbeitsort ein physischer 
Kontakt zu anderen Personen nicht ausge-
schlossen werden kann.  
Bis einschließlich 14. November gilt eine Über-
gangsfrist. In dieser Zeit muss in der Arbeitsstätte 
durchgehend eine FFP2-Maske getragen wer-
den, wenn man keinen 3-G-Nachweis besitzt. 
 

Ab 01.11.2021 
 

• 3-G-Nachweis am Arbeitsplatz, wenn Kontakt 
mit anderen Personen nicht ausgeschlossen 
werden kann 

• Mit 3-G-Nachweis Entbindung von der Mas-
kenpflicht 

• Übergangsfrist bis inkl. 14.11.: ohne 3-G-
Nachweis besteht FFP2-Masken-Pflicht 

• 3-G-Pflicht für Spitzensportler:innen 

• Erhöhte Testintensität für nicht geimpfte und 
nicht genesene Mitarbeiter:innen im Gesund-
heits- und Pflegebereich 

• Betretung von Arbeitsorten im Gesundheits- 
und Pflegebereich nur mit 3-G-Nachweis 

• Mund-Nasen-Schutz zusätzlich zum 3-G-
Nachweis in Alten- und Pflegeheimen sowie 
in Spitälern verpflichtend 

• Weiterhin FFP2-Maskenpflicht für Kund:innen 
bzw. Besucher:innen an Orten zur Deckung 
notwendiger Grundbedürfnisse (z.B. Super-
märkte, Apotheken, öffentliche Verkehrsmit-
tel), in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen 
zusätzlich zu 3G 

• 3-G-Nachweis oder FFP2-Maske in sonstigen 
Kundenbereichen (z.B. nichtlebensnotwendi-
ger Handel, Reisebüros, Museen) 

• Weiterhin keine Maskenpflicht in 3-G-Settings 
(z.B. Gastronomie, Beherbergungsbetrieben, 
Theatern, Friseure, Veranstaltungen) 
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